
 

 

 

Avanti-Zebra 
 „Sicherheit-Rücksicht-Respekt im öffentlichen Raum“ 

Öffentliche Veranstaltung zum Thema: 
Begegnungszone und Verkehrsinsel 

Am Mittwoch, 30. August 2016 

14.00 bis 16.00 Uhr 

im Pfarrsaal der St. Marienkirche 

Engelbergstrasse 25, 4600 Olten 



 

Avanti - Zebra, c/o Rolf Sommer, Engelbergstrasse 30, 4600 Olten,  

078 680 18 68, rolf.sommer.olten@hispeed.ch 

 

 

Einladung zur 

öffentlichen 

Veranstaltung 

 

 

Die „Grauen Panther Olten und Umgebung“ und Rolf Sommer, Initiant „Avanti-

Zebra“ laden Sie zur Veranstaltung „Sicherheit-Rücksicht-Respekt im 

öffentlichen Raum“ ein. 

Es wirken mit: 

Martin Wey Stadtpräsident Olten 

Lorenz Schmid Stadtplaner Olten 

Remo Petri Bauverantwortlicher Pro Cap, Olten 

Eva Schmidt Fachfrau; Hindernisfrei-bauen Zürich 

 

Verordnung über die Tempo-30-Zonen und die Begegnungszonen 
Art. 4.2 Die Anordnung von Fussgängerstreifen ist unzulässig. In Tempo-30-Zonen dürfen 

jedoch Fussgängerstreifen angebracht werden, wenn besondere Vortrittsbedürfnisse für 

Fussgänger dies erfordern, namentlich bei Schulen und Heimen. 

 

• Was macht der Blindenführhund auf das Kommando „Avanti Zebra“ in 

der Begegnungszone ohne Fussgängerstreifen? 

• Sind Absätze bei Verkehrsinseln Schutz oder Hindernis?  

 
Diskutieren Sie mit! Schildern Sie ihre Probleme! Ihre Beobachtungen! 

 
 

   
Begegnungszone Olten: 

• Keine Zebrastreifen und 

rutschige Farbe! 

Verkehrsinsel 

• gefährliche Absätze! 

Übergangszone 20 in 30 mit 

Baukörper am Strassenrand! 

• Unfallgefahr! 

 


